	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 BioStoffV
Stichwort: Um welche biologische Einwirkung geht es?
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit:

	
	Gefahren für Mensch (und Umwelt)
	

	Warnzeichen
[image: Sollte die Grafik nicht angezeigt werden, benutzen Sie bitte unten stehenden Link.]
	hier auflisten: am Arbeitsplatz verwendete oder auftretende, tätigkeitsrelevante Biostoffe, die Übertragungswege und gesundheitlichen Wirkungen (infektiös, sensibilisierend, toxisch) sowie Krankheitssymptome und Inkubationszeiten
bei einer Exposition mit Infektionserregern, z. B. in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie und in Einrichtungen des Gesundheitsdiensts, bitte ergänzend Zuordnung zu einer Schutzstufe vornehmen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	Gebotszeichen*
[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/BGHWVUR4-Documents/symbib/symbole/gif/gebo_m001_o.gif]
Verbotszeichen*
[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/BGHWVUR4-Documents/symbib/symbole/gif/verb_p001_o.gif]
*ggf. Zusatzzeichen
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, die die Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzuführen oder einzuhalten haben, so konkret wie möglich beschreiben – in der Reihenfolge technische, organisatorische, hygienische, persönliche Schutzmaßnahmen. Zu nennen sind insbesondere:
innerbetriebliche Hygienevorgaben
Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind
Informationen zum Tragen, Verwenden und Ablegen Persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung – konkrete Angaben z. B. zu Schutzhandschuhen, Desinfektionsmitteln o. ä. erleichtern den Beschäftigten die richtige Auswahl, wenn verschiedene Produkte bereitgestellt werden

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	Gebotszeichen*
[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/BGHWVUR4-Documents/symbib/symbole/gif/gebo_m001_o.gif]
Verbotszeichen*
[image: https://kompendium.bghw.de/bghw/docs/BGHWVUR4-Documents/symbib/symbole/gif/verb_p001_o.gif]
*ggf. Zusatzzeichen
	betriebliches Vorgehen bei Betriebsstörungen auflisten, wie z. B. bei einer versehentlichen Kontamination der Arbeitskleidung mit Biostoffen
Hinweis aufnehmen, dass die Führungskraft (Name) zu informieren ist (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	Rettungszeichen
[image: Rettungszeichen „Erste Hilfe“ (E003) gemäß ASR A1.3]
	unter der Aufforderung „Erste Hilfe leisten“:
Erste-Hilfe-Einrichtungen angeben (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer nennen (Namen, Telefonnummern)
ggf. weitere Notrufnummern angeben
besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen auflisten, z. B.: bei Verletzungen an Kanülen 
oder Bissverletzungen im Zoo- und Viehhandel Maßnahmen zur Postexpositionsprophylaxe ergreifen:
bei Stich- oder Schnittverletzungen: für 1-2 Minuten Blutung aus der Wunde anregen, dann desinfizieren und verbinden/abdecken; ggf. Ärztin oder Arzt aufsuchen
bei Verletzungen durch Spritzen-Kanülen: nach den Sofortmaßnahmen auf jeden Fall in ärztliche Behandlung begeben
Hinweis aufnehmen, dass Erste-Hilfe-Leistungen zu dokumentieren sind

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Hinweise aufnehmen zur sachgerechten Inaktivierung oder Entsorgung von Biostoffen und kontaminierten Gegenständen, Materialien und Arbeitsmitteln


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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